
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 8. Juni 2021  

 
 Nr. 2021/777  

Anne-Kathrin Korf, 4143 Dornach: Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an «YE GENTLE 
SPIRITS OF THE AIR» - ein musiktheatralisches Wandelkonzert mit Musik von Henry 
Purcell 
  

1. Erwägungen 

Anne-Kathrin Korf, Dornach, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-Fonds an «YE GENTLE 
SPIRITS OF THE AIR» - ein musiktheatralisches Wandelkonzert mit Musik von Henry Purcell. Mit 
der Aufführung wird ein Konzert ausserhalb eines Raumes gegeben. Eurythmie (Tanz) wird mit 
Musik und Gesang verbunden und ein theatralischer Moment im Konzert geschaffen. In dem 
Programm soll durch die Kunst von Gesang und Musik Hörbares erklingen und durch die Kunst 
von Eurythmie sichtbar gemacht werden. Gespielt werden Lieder und Arien aus der Oper «The 
fairy Queen» von Henry Purcell. Die Premiere findet voraussichtlich (Verschiebung möglich) am 
1. Juni 2021 auf dem Gelände des Goetheanums und der Rudolf Steiner Nachlassverwaltung in 
Dornach statt. Drei weitere Aufführungen sind im Juli und August 2021, je nach finanzieller Re-
alisierung, am gleichen Ort geplant. Es sind Kosten in der Höhe von Fr. 13'000.00 und ein Defizit 
von Fr. 5'000.00 budgetiert. 

2. Beschluss 

2.1 Anne-Kathrin Korf, Dornach, ist an «YE GENTLE SPIRITS OF THE AIR» - ein 
musiktheatralisches Wandelkonzert mit Musik von Henry Purcell, ein Beitrag von 
insgesamt Fr. 4’000.00 aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 In den Werbeunterlagen ist mit dem Logo SoKultur auf das Kulturengagement des 
Kantons Solothurn hinzuweisen. Das Merkblatt für Kulturveranstalter zum Einsatz des 
Logos ist unter sokultur.ch abrufbar. 

2.4 Grössere Differenzen (grösser +/- 10%) zwischen Voranschlag und Schlussabrechnung 
sind schriftlich zu begründen. Weichen die abgerechneten Leistungen - ohne schlüssige 
Begründung - vom budgetierten Aufwand/Ertrag ab, ist die Abteilung Swisslos-Fonds 
ermächtigt, den zugesprochenen Beitrag zu kürzen 

2.5 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag zulasten des Kontos Swisslos-
Fonds (Auftrag 83380) wie folgt anzuweisen: 

2.5.1 Fr. 3’000.00 Produktionsbeitrag (1. Tranche), nach Erhalt eines Nachweises über das 
Stattfinden des Wandelkonzertes (Lieferung an das Amt für Kultur und Sport, Schloss 
Waldegg 1, 4532 Feldbrunnen) sowie einer Rechnung mit Einzahlungsschein; 
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2.5.2 Fr. 1'000.00 Defizitdeckungsgarantie (2. Tranche), unter Vorbehalt von Ziffer 2.4, nach 
Erhalt einer detaillierten Schlussabrechnung mit Einzahlungsschein. 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 

  

Verteiler 

Abteilung Swisslos-Fonds (3) rk/009268 

Amt für Kultur und Sport (10) 
Anne-Kathrin Korf, Schulgasse 12, 4143 Dornach 


